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Antrag auf Fördermittel für das Jahr 2026 
		Förderkennziffer (wird von der ARBES vergeben):

1. Angaben zur Initiative/ Verein - Allgemeine Angaben Kontaktinformationen des Antragstellers. 
					(Bitte sorgfältig und vollständig ausfüllen)

	Verein/Initiative 

	Ansprechpartner/in

	Straße, Postleitzahl, Ort 

	E-Mail:

	Telefon/Fax:


2. Höhe der Zuwendung (Höchstbetrag 750 €)

Wir beantragen Mittel für den Bereich:

	Grundförderung Beratungskosten, Infoveranstaltungen, Gewinnung von Ehrenamtlichen etc.
	€
	

	Öffentlichkeitsarbeit Kosten für Flyer, Broschüren, Plakate, Anzeigen in Zeitungen etc.
	€
	

	Projektarbeit Veranstaltungen, Netzwerkaufbau, sonstige Projekte
	€

	Weiterbildung Qualifizierungsmaßnahmen für Ehrenamtliche etc.
	€



3. Bankverbindung
	Kontoinhaber:

	IBAN:  



	Kurze Beschreibung der geplanten Maßnahmen (ohne Zuordnung von Beträgen)
 


Wir räumen der ARBES e.V., dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration BW und dem Rechnungshof des Landes Baden-Württemberg das Recht zur Nachprüfung der ordnungsgemäßen Verwendung des bewilligten Zuschusses ein.
Für die beantragten Maßnahmen wurden keine Zuwendungen aus anderen Programmen des Landes Baden-Württemberg bewilligt

Antragstellung
Der Antrag kann digital per E-Mail oder schriftlich eingereicht werden Nach Eingang erhält der Antrag eine Förderkennziffer, unter der sämtliche Unterlagen geführt werden.
Antragsschluss
Antragsschluss ist der 30. April 2026. Danach eingehende Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Förderung. 
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Uns ist bekannt, dass die im Antrag erhobenen Daten für die Antragsbearbeitung benötigt werden.
Wir willigen in die Verarbeitung, insbesondere das Speichern, Nutzen und Übermitteln der erhobenen Daten zum Zwecke der Bewilligung und Verwaltung der Zuwendung ein.
Dies umfasst auch die Übermittlung der Daten an die im Auswahl- und Bewilligungsverfahren beteiligten Stellen sowie an das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg und den Rechnungshof des Landes Baden-Württemberg.
Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn die geforderten Angaben vollständig sind und in deren Verarbeitung eingewilligt wurde. 
Ort, Datum

_____________________________________
(Rechtsverbindliche Unterschrift) 
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